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§ 18c GUG Ab- und Zuschreibung
 GUG - Grundbuchsumstellungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

§ 18c.

Sind die Verfügungen über die Ab- und Zuschreibung im Sinn des § 23 LiegTeilG in den Büchern zweier Gerichte zu

vollziehen, so hat das Gericht, das die Abschreibung vornehmen soll, auch über die Zuschreibung zu entscheiden.

Hätten beide Gerichte eine Abschreibung vorzunehmen, so ist jenes dieser Gerichte für sämtliche Ab- und

Zuschreibungen zuständig, bei dem der Antrag gestellt wird.
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